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Was man ändern und 
widerrufen kann

Lebenswege lassen sich nicht vorhersehen, Liebe hält nicht 
immer ewig und mit manchem Nachkommen lebt man sich im Lauf 
der Zeit auseinander. Was Sie heute verfügen, muss deshalb nicht 
für die Ewigkeit gelten. Grundsätzlich können Sie die Anordnungen 
in Ihrem Testament jederzeit widerrufen und ändern. Es gilt also 
immer die letzte Fassung.

Bei gemeinschaftlichen Testamenten und Erbverträgen ist das 
nicht so einfach, denn sie können Bindungswirkung haben: 

	■ Verfügungen, die voneinander abhängig sind, können 
grundsätzlich nur gemeinsam zu Lebzeiten beider geändert 
werden.

	■ Solange beide leben, kann eine wechselbezügliche 
Verfügung im gemeinschaftlichen Testament einseitig 
widerrufen werden. Der Widerruf ist notariell zu beurkunden. 
Zusammenhängende Verfügungen werden damit auch 
unwirksam.

	■ Nach dem Tod eines Ehegatten kann der Überlebende 
seine wechselbezügliche Verfügung im Testament nur noch 
aufheben, wenn ihm dies vorbehalten ist oder er gleichzeitig 
das Erbe ausschlägt.

	■ Im Erbvertrag kann man sich ein einseitiges Rücktrittsrecht 
zu Lebzeiten vorbehalten. Dieses muss notariell erklärt 
werden. Auch ein Abänderungsrecht nach dem Tod eines 
Vertragsteils ist häufig sachgerecht.

	■ Zu Lebzeiten können aber beide grundsätzlich frei über das 
eigene Vermögen verfügen.

sich der
Wenn

Wind dreht

Durch Abänderungsvorbehalte im gemeinschaftlichen 
Testament und Erbvertrag kann man sich auch nach 
dem Tod des Ehepartners einen Handlungsspielraum 
erhalten. Ihr Notar berät Sie dazu.
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Was man im Erbfall tun muss

Der Erbfall tritt ein – was nun? Zuerst kommen Formalitäten. 
Bis zum dritten Werktag nach dem Tod muss der Sterbefall 
beim Standesamt angezeigt werden. Findet sich ein Testa-
ment, muss man es beim Nachlassgericht abliefern, das es 
eröffnet und die Erben benachrichtigt.

Um ein Erbe anzutreten, braucht man oft einen Erbschein, 
zum Beispiel um ein Grundstück oder Konto umzuschreiben. 
Er wird beim Nachlassgericht oder durch eine notariell 
beurkundete Erklärung beantragt, die Kosten hängen vom 
Nachlass ab. Mit einem notariellen Testament oder Erbvertrag 
liegt bereits regelmäßig ein ausreichender Erbnachweis vor 
– so erübrigen sich Kosten für den Erbschein.

Bevor man sein Erbe annimmt, sollte man es genau prüfen 
– oft werden Schulden mitvererbt. Und für die steht man mit 
seinem gesamten Vermögen gerade, inklusive eventueller 
Steuerschulden. Auch die Auszahlung von Pflichtteilen kann 
teuer werden. Notfalls lässt sich das Erbe auch ausschlagen. 
Dafür haben Sie ab Kenntnis des Erbfalls sechs Wochen Zeit, 
bei Auslandssachverhalten auch länger.

Erbengemeinschaften können grundsätzlich nur gemeinsam 
und einstimmig über Nachlassgegenstände verfügen und 
müssen den Nachlass gemeinsam verwalten. Um sie auf-
zulösen, kann grundsätzlich jeder Erbe die Auseinanderset-
zung verlangen.

oder
Warmer Regen

Traufe?

Bei vererbten Schulden kann man die Haftung auf 
den Nachlass beschränken, um das eigene Vermö-
gen zu verschonen. Wie das geht, weiß Ihr Notar.
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Wann Schenken sinnvoll ist

Manchmal macht es Sinn, Vermögenswerte schon zu 
Lebzeiten auf künftige Erben und Angehörige zu übertragen. 
Geht es um Grundbesitz, Erb- oder Geschäftsanteile, 
künftige Schenkungen und auch damit verbundene Erb- 
und Pflichtteilsverzichte, ist die notarielle Beurkundung 
vorgeschrieben. Jede Vermögensübertragung sollten 
Sie sich genau überlegen. Sie müssen zur Übergabe 
wirklich bereit sein und der Übernehmer schon reif für die 
Verantwortung.

Wann Vermögensübertragung sinnvoll sein kann: 

	■ zur Unternehmensnachfolge, um Kinder in den Fa-
milienbetrieb einzuführen und Verantwortung zu 
übergeben,

	■ zur Überlassung von Grundeigentum an Ehegatten 
oder Kinder, um ihnen die Lebensgrundlage zu sichern,

	■ zur Nutzung von schenkungsteuerlichen Freibeträgen,
	■ zur vorweggenommenen Erbfolge, um die Bedachten 

mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht zu versorgen 
und das Familienvermögen zu erhalten,

	■ zur steuergünstigen Umverteilung des Vermögens oder 
als ehebedingte Zuwendung,

	■ zur Minderung von Pflichtteilsansprüchen unter 
Beachtung der Zehnjahresfrist bei Pflichtteilsergän-
zungsansprüchen.

mehr als Liebe
Wenn Sie

schenken

Ihr Notar kann Sie beraten, ob in Ihrem Fall eine 
lebzeitige Übertragung oder der Übergang von 
Todes wegen sinnvoller ist.
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Welche Auflagen man 
machen kann

Mit dem notariellen Überlassungsvertrag können Sie sich als 
Schenker bestimmte Rechte an Ihrem Vermögen sichern oder 
Vorbehalte in Form von Gegenleistungen vereinbaren. Soweit es 
Immobilien betrifft, werden diese im Grundbuch eingetragen. So 
sind Sie für die Zukunft abgesichert.

Mögliche Reglungen im Überlassungsvertrag: 

	■ Nießbrauchsrecht für Selbstnutzung und Vermietung von 
Immobilien,

	■ Wohnrecht für sich oder andere, auch beschränkt auf 
Gebäudeteile,

	■ Geldzahlungen zum eigenen Unterhalt,
	■ Naturalleistungen zum eigenen Unterhalt, als Sach- oder 

Dienstleistungen,
	■ Übernahme von Schulden durch den Beschenkten, 

grundsätzlich nur in Absprache mit den betroffenen Banken. 

Was Sie noch vereinbaren können: 

	■ Verkauf oder Belastung des übertragenen Grundbesitzes nur 
mit Ihrer Zustimmung,

	■ Rückforderungsrecht, wenn der Beschenkte vor Ihnen stirbt,
	■ Rückforderungsrecht bei Pfändung der Immobilie durch 

Dritte,
	■ Rückforderungsrecht bei Scheidung des Beschenkten, 

wenn Ansprüche des geschiedenen Ehegatten auf den 
übertragenen Grundbesitz nicht ausgeschlossen wurden.

Sie nicht im
So bleiben

Regen stehen

Ihr Notar berät Sie über sinnvolle Formulierungen und 
Regelungen sowie Auswirkungen auf Pflichtteilsansprü-
che von Beschenkten und Geschwistern.

 
Ve

re
rb

en
 

Sc
he

nk
en

 
St

eu
er

n



2524

Erbschaft- und 
Schenkungsteuer

Was unterliegt der Erbschaftsteuer?

Sie entsteht grundsätzlich mit dem Tod des Erblassers und 
betrifft Erwerbe von Todes wegen durch: 

	■ gesetzliche und testamentarische Erbfolge,
	■ Vermächtnisse,
	■ Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen,
	■ Schenkungen auf den Todesfall,
	■ Vermögensübergänge auf Stiftungen,
	■ Abfindungen für den Erlass von Pflichtteilsansprüchen 

oder für Erbausschlagung.

Worauf zahlt man Schenkungsteuer?

Sie entsteht grundsätzlich mit der Ausführung der Schen-
kung und betrifft alle unentgeltlichen Vermögensübertra-
gungen unter Lebenden, z. B.: 

	■ jede freigebige Zuwendung,
	■ Abfindungen für Erbverzicht und Pflichtteilsverzicht,
	■ Übergang von Vermögen durch ein Stiftungsgeschäft.

Ob Erbschaft oder Schenkung – Vater Staat hält die Hand auf. 
Gerade wenn bei höheren Vermögen Freibeträge überschritten 
werden, kann die Steuerlast beträchtlich sein. Je größer die 
Zuwendung, desto höher die Progression und die Steuer. Wenn 
Sie Ihren Nachlass umsichtig regeln möchten, sollten Sie sich 
über die steuerlichen Folgen aufklären lassen. Bei komplexen 
Sachverhalten empfiehlt es sich, den Steuerberater einzuschalten.

Um jeden Preis Steuern zu sparen, sollte nicht 
Hauptziel Ihrer Nachlassplanung sein.

 
Ve

re
rb

en
 

Sc
he

nk
en

 
St

eu
er

n



2726

Steuerklassen und 
Freibeträge

In manchen Vermögenssituationen ist es angebracht, auch bei 
Testamenten, Erbverträgen und Schenkungen strategisch vorzu-
gehen. Dafür muss man wissen, wer steuerlich wo steht. Steuer-
klasse und Freibeträge der einzelnen Erben bzw. Beschenkten 
sind vom Verwandtschaftsgrad abhängig. Je näher verwandt, des-
to niedriger Steuerklasse und Steuersätze, desto höher auch der 
Freibetrag. Zusätzlich gibt es unter bestimmten Voraussetzungen 
besondere Versorgungsfreibeträge.

Steuer-
klasse

Verhältnis des 
Erwerbers zum 
Erblasser/Schenker

Persönliche 
Freibeträge

I Ehegatte* 500.000 Euro

Kinder und Stiefkinder sowie 
Kinder vorverstorbener 
Kinder und Stiefkinder

400.000 Euro

Enkel und deren 
Abkömmlinge

200.000 Euro

Eltern, Großeltern,  
Urgroßeltern etc. 
(nur im Erbfall)

100.000 Euro

II Eltern, Großeltern etc. 
(nur bei Schenkungen), 
Geschwister und 
Geschwisterkinder, Stief- 
und Schwiegereltern, 
geschiedene Ehegatten*, 
Schwiegertöchter und 
-söhne

Alle

20.000 Euro

III Alle anderen, z. B. nichtehe-
liche Partner

Alle

20.000 Euro

* Eingetragener Lebenspartner
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Wofür keine Steuern 
fällig sind

Wofür z.B. keine Steuern fällig werden: 

	■ Die tatsächliche oder fiktive Ausgleichforderung bei 
Beendigung einer Zugewinngemeinschaft.

	■ Nicht geltend gemachte Pflichtteilsansprüche, soweit 
keine Abfindung gezahlt wurde.

	■ Hausrat, der auf Personen der Steuerklasse I übergeht 
und nicht mehr als 41.000 Euro wert ist.

	■ Übertragung von Eigentum zu Lebzeiten an 
einem bebauten Grundstück auf einen Ehe- bzw. 
eingetragenen Lebenspartner, wenn darin eine 
Wohnung zu eigenen Wohnzwecken (Familienheim) 
genutzt wird.

	■ Übergang einer selbstgenutzten Immobilie nach dem 
Tod auf den überlebenden Ehe- bzw. eingetragenen 
Lebenspartner, wenn dieser sie in den folgenden 
zehn Jahren zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Wird 
die Eigennutzung innerhalb dieser Frist aufgeben, 
entfällt die Steuerbefreiung rückwirkend. Dies gilt 
auch für den Erwerb des Familienheims durch Kinder, 
wobei gleichzeitig Beschränkungen der Wohnfläche 
bestehen.

	■ Verschonungsregelungen beim Erwerb von 
Betriebsvermögen.

Generell von der Erbschaft- und Schenkungsteuer befreit ist 
jeder Erwerb, der den persönlichen Freibetrag nicht übersteigt. 
Dafür werden alle Zuwendungen von einer Person innerhalb von 
zehn Jahren zusammengerechnet. Alle zehn Jahre kann der 
persönliche Freibetrag neu genutzt werden. Darüber hinaus gibt es 
sachliche Steuerbefreiungen, wonach bestimmte Zuwendungen 
steuerfrei bleiben.

Auch das
Steuerfrei?

gibt es!
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Was man zahlen muss

Erbschaft- und Schenkungsteuer wird für Zuwendungen fällig, die 
persönliche oder sachliche Freibeträge übersteigen. Wie viel man 
zahlen muss, richtet sich nach der Höhe des steuerpflichtigen 
Erwerbs und der persönlichen Steuerklasse des Erwerbers.

Der Wert des Erbes bzw. der Schenkung wird nach dem 
Bewertungsgesetz ermittelt, der Wert von Immobilien orientiert 
sich z. B. am Verkehrswert. Im Rahmen der Steuererhebung 
lassen sich unter Umständen besondere Möglichkeiten der 
Steuerstundung und Steuerersparnis nutzen, wie z. B. beim 
Erwerb von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem 
Vermögen und selbstgenutzten Wohnimmobilien.

Wert des 
steuerpflichtigen 
Erwerbs in Euro

Prozentsatz in der Steuerklasse

I II III

75.000 7 15 30

300.000 11 20 30

600.000 15 25 30

6.000.000 19 30 30

13.000.000 23 35 50

26.000.000 27 40 50

Über 26.000.000 30 43 50

kommen Sie rechtlich
Mit Ihrem Notar

sicher ans Ziel

Neben allen persönlichen Gründen für Testa-
mente, Erbverträge und Schenkungen sollte man 
steuerliche Aspekte nicht vernachlässigen, um das 
Vermögen bestmöglich zu bewahren.
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Informationen und Kontakt

Jede Vermögensübertragung ist eine sehr individuelle, rechtlich 
und steuerlich komplexe Angelegenheit. Ihr Notar kennt alle 
Möglichkeiten und eventuelle Risiken, geht auf Ihre persönliche 
Situation ein, gibt Ihnen wertvolle Tipps und sorgt für die rechtlich 
sichere Beurkundung. Zu expliziten steuerlichen Fragen sollten Sie 
einen Steuerberater einschalten, der gemeinsam mit dem Notar 
für die optimale Ausgestaltung Ihrer Nachlassübertragung sorgt.

Damit sich jeder die Beratung und Hilfe eines Notars leisten 
kann, erhält dieser für seine Tätigkeit Gebühren nach einem 
gesetzlich festgelegten, sozialen Gebührensystem. Abhängig 
ist die Gebührenhöhe ausschließlich vom wirtschaftlichen Wert 
des Geschäftes – bei Testamenten ist das der Nachlasswert – 
und nicht vom zeitlichen Aufwand oder der Komplexität. Ein und 
dieselbe Urkunde kostet also bei jedem Notar dasselbe und 
beinhaltet: Notarielle Beratung, Urkundenentwurf, Einarbeitung von 
Änderungswünschen, Beurkundung sowie den gesamten Vollzug.
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Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an den  
Bayerischen Notarverein e.V. 
notarverein@notare-bayern-pfalz.de
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